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Distrikt La u p e n. 2

i. B. Bendicht Freyburghaus, Präsident des Di«
striklsgerichts zu Neuenegg.

z. — Rudolf Michel / zu Menqistorf, Präsident
der Munijipalität Könij.

Distrikt Saanen. 1

1. B. I. Jak. Huzli / von Saanen / Oberlichter.

Distrikt Ober-Simmenthal, Zwey«
sim m e n. l

i. B. Ioh. Schletti, von Zweysimmen, Distrikts,
stauhaller.

Distr. Niedersimmenthal,Erle 11 bach. 1

1. B. Ioh. Karlen /, von Erlenbach, Er - Senator.

Distrikt F r u t«,g en. 1

1. B. Ioh. Schneider / v. Frutigen, Ex-Senator.
Distrikt Aeschi. 1

1. B. Dan. Ludiv. Scherz, von Aeschi/ Distrikts-
Statthalter.

Distrikt Oberland/ Thun.
r. B. Christen Sauser / Distriktsr. von Sigriswyl.

Distrikt Un ter seen,

i. B. Abraham Großuiklaus, v.Beatcnberg, Agent.

Distrikt Jnterlacken, Witderswyl. -

z. B. von Wattenwyl/von Bern, Altlandvogt v.

Lenzburg.
War auch vom Distrikt Brienz erwählt.

Distrikt Brienz. 1

z. B. Haller / Altcommandant von Aarburg.

Distrikt O b er h asle, Meyringen. 1

B. Nikl. Friede. von Mülinen / von Bern, Mit-
glied der ehemaligen Regierung.

Gesetzgebender Rath, 2. Juni..
Fortsetzung.

(Beschluß des Berichts der Finanzcommisiion, den An-
trag eines Mitglieds, das Rechnungswesen betreffend.)

Ohne Zweifel kann eine solche Commission, wenn sie

aus sachkundigen, das Vertrauen der Nation geniessenden
Männern besteht, viel dazu beytragen, um eine mehrere
Ordnung, in unser Rechnungswesen zu bringen und das.
Volk, über die Verwendung der Staalsgelder zu beruhi-
gen., Sie kann und wird auch, wenn wirklich Verun-
ttemliigen sollte» statt gefunden haben, leichter zu Lnt-

deckung derselben fuhren, weil man sich ihr mit Zutrauen
wird eröffnen können.

In Rüksicht auf jeden der angezeigten vier verschiede,
nen Punkte ist insbesondere zu bemerken: 1) daß diejì
Commission sich zwar mit der eigenen Verfertigung der
Rechnung nicht abzugeben, sondern bloß dieselbe mög.
lichst zu befördern und die schleunigste Vorlegung der.
selben zu betreibe» haben wird; 2) daß sie hingegen die
Revision der ältern, allgemeiner» und besonder» Rech-
nungcn selbst vornehmen soll; z) daß die Untersuchung
der gegenwärtigen Einrichtung unsrer Bureaux ihr eben,
falls eigens obliegt, und daß demnach die daherigen
Reductionsvor»chläge von ihr zu erwarten stehen, und 4)
daß sie theils durch sich selbst, theils vermittelst Bcyzie.
hung andrer sachkundiger Männer, die in unserm Conip-
tabilitäts.Systcm anzudringenden Verbesserungen dera.
then «md bey der Behörde vortragen wird.

Wei läustig und schwierig, und vorzüglich mühsam
ist die Arbeit, die dieser Commission bevorsteht. Drey
Glu der sind auch wirklich zu wenig, wenn sie alles selbst

machen müßten, auch dann, wenn sie keine andere Ge-
schäfle hätten. In dieser Rüksicht wäre zu wünschen ge,
wesen, daß man keine Glieder derselben aus dem Mittel
dcS gesetzgebenden Raths genommen hätte, weil sie durch
diese Arbeit, wenn sie dieselbe mit dem gehörige» Eifer
betreibe» wolle», werden abgehalten werden, den Sitzn»,
ge» deS Raths und der Commiisionen beyzuwohnen, und
irgend ein anderes Geschäft zu übernehmen;. allein unser
Verhältniß zu dem Vollz. Rath und die Achtung die wir
demselben schuldig sind, lassen es nicht wohl zu, daß zu
dieser Untersuchung, welche gerade die Verhandlungen
der Vollziehung zum Gegenstände habt, vmi dem G. R.
andre Personen gewählt werden, als Männer ans seiner
Mitte. Diesen wird dann aber überlassen werden, fach,
kundige, in dem Rechnungswesen erfahrne Gehülfen bey-
zuziehen, die unter ihrer Leitung diese Untersuchung mit
vornehmen helfen.

Wenn Sie B. G. diesen verschiedenen Gedanken der
Finanz-Commission beypflichten; so wird Ihnen ein in
dem Sinne derselben abgefaßter Botschaftseiitwmf zur
Genehmigung oder beliebigen Abänderung vorgelegt.
Für die zwey Mitglieder dieser Uniersnchimgscommission
dann hat die Fmanz.Commission Ihrem Auftrage zufolge
die Ehre, Ihnen eine» zwevfachey Vorschlag einzureichen
und zwar in folgenden Personen : BB. Bay, Pellis,
Blattmann und Caglioni.

Zugleich aber stellt die Finanz Commission Jh. m Er-
messen anheim, B. Gesetzgeber, ob es nichl gut ,e äre, daß



den zwey zu ernennenden Mitgliedern noch zwey andere

nachgcordnct würden, um im Fall von Abwesenheit oder

bey andern Hindernissen die Stelle der erster» zu versehen.

Botschaft.
Bürger Vollz. Räthe! Ein Antrag von einem seiner

Mitglieder hat den gesetzgebenden Rath aufs neue auf
den wichtige» Gegenstand der Verwaltung der Staats-
geldcr ausmerksam gemacht, und ihn aufs neue von der

dringenden Nothwendigkeit überzeugt, die Ablage der

Generalrechnungen möglichst zu beschleunigen.

I» seiner nähern Entwiklung faßte dieser Antrag vier

besondere Gegenstände in sieh von denen Ihnen, Bür-
gcr VvUz. Räthe, vorzüglich drey angezeigt werden sol.

lcn mit dem Beyfügen, daß der gesetzgebende Rath die

Niederfttzung einer gemeilischaftlichen besondern Com-

nußion zu Beschleunigung unserer Rechnungen und Un-

tcrsuchung unseres Rechnungswesens nicht nur gutge.
helsse», sondern die von ihm in dieselbe zu erwählenden

nachgenannten Mitglieder bereits ernennt hat.
Der erste Punct betrifft die Ausfertigung der Gene-

ralrechnungen der Republik. Seil mehr als drey Jahren
werden die Stamsgelder von der vollziehenden Gewalt
verwaltet, und bis jezr, sind zwar über die durch das

Schatzamt eingegangenen Summen Rechnungen abge-

legt worden, die sich jedoch nur bis auf den Iunius
i?99 erstrecken; allein die umfassenden Generalfechnnn.

gen stehen noch von dem ersten Tage her aus. So wie
es aber im allgemeinen Pflicht ist, über Geldcr Rechnung
abzulegen, die irgend jemanden zur Disposition überlast
sen werden; so trift dieser Fall vorzüglich bey Staats-
geldern ein, und daher liegt es auch dem gesetzgebenden

Rath als dem einstweiligen Stellvertreter der Nation
ganz besonders ob, eine solche Rechnungsablage anzn-
verlangen damit diese Rechnungen doch endlich einmal

paßirt, und so weit nöthig der Nation bekannt gemacht
werden können. Sie selbst B. Voll;. Rathe, sind hierin

ganz mil dem gesetzgebenden Raih einverstanden. Sie
haben auch auf die wiederholten Einladungen der Gesetz-

gcbung hin, die beförderliche Ausfertigung der rükstän-

digen Rechnungen, so wie dir Abfassung einer General-

rechnlmg zugesagt; bis jezt aber ist von dem allem noch

gar nichts erfolgt, vbschon es doch bereits im Oktober

verflossenen Jahrs mit dieser Rechnungsabfaffrmg vorrü-

ken sollte, und seitdem sowohl am November >8oo,

als aber am 7. April lezthin, die dringendste» jedoch

siels unbeaniworiet gebliebenen Aufforderungen, deren

Vorlegung möglichst zu beschleunigen, an Sie sind er-

lassen worden. Mit Sehnsucht und Ungeduld erwartet

daher der gesetzgebende Rath diese Rechnungen, und e?

kann nicht anders als auf das bestimmteste darauf
bestehen, und Sie, B. Vollz. Räthe, nachdrüklichst
auszufsrdern, daß Sie ihm dieselben m kürzester Frist
überreichen möchten. Stärker als »och nie Muß jczi der
gelêtzgebende Rath auf die Vorlegung der rukstäiidigen
Rechnungen dringen, jezt, da die Annahme einer neue»
Versassung gesetzlich angesagt ist, und die gegenwärtige
Regierung sich däidcst am Ende ihrer mühevollen Haus-
bahn erblicken. wird; in einem solchen Äugenblik ist es
doch hohe Zeit, daß sie sich dieser Pflichterfüllung ent-
lade, und ihre Verantwortlichkeit nicht mit jedem Tage
noch größer werden lasse. Die neue Uniersuchungscom-
nußion kann sich zwar mit der Abfassung dieser Rech-
nungen, die das Werk der vollziehenden Gewalt und
ihrer Agenten seyn ssll, nicht abgeben; sie erhält àr
den gemessensten Auftrag, alles was von ihr abhängen
mag, dazu beyzutragen daß sie möglichst bald möchten
vollendet werden. Das meiste wird aber dabey auf Sis
ankommen, Bürger Völlz. Rathe, und Si-e werden da»
her wiederholt eingeladen und aufgefordert, stcb ernstlich
mit dieftr Sache zu besassen uub ihre Beamten ira'O
be» Ihnen zustehenden Mitteln zu fürdersamer Erfüt-
lung ihrer Pflichten anzuhalten.

Der zweyte Punct betrifft eine Revision ver fest dem
Anfang unserer helvetischen Republik abgelegten Rech»
uungcn von dem Finanzministerium an, bis ans die'
untern Beamten, um vermittelst dessen die allfällig schall»

dig erfindenden Rechnungsgcber, wenn deren wider Ver»
hoffen seyn würden, zur Verantwortung zu ziehen, ib
wie auch um der Nation den stets lauter werdenden!
Wahn der Veruntreuung der öffentlichen Gelder zu be-
nehmen. Diese Revision wurde eben bas Werk jener'
Unlersuchmigscommiilirten und ihrer zu dem Ende au-
zustellenden sachkundigen und im Rechnungswesen erfahr-
nen Gehülfen seyn, und sie müßte sich bey dem leiscstew
Zweifel bis in das gröste Detail erstrecken.

D-^lezle Punct endlich hat unser ComMbilftalS-
System zum Gcgenstande, und enthält den Wunsch, daff
es so eingerichtet werden möchte, daß es d,e adminilchm-
live» Behörden, ftlbst vor dem Verdacht von Veruntreu-
ung sichere. Ein Lorschlag von dieser Wichtigkeit ver»
dient alle Vch.rziqung, und wenn schon durch das Gesetzt
über das Rechnungswesen vom 14, Jan. >8o! dicßmts,
in Bezug auf die eigentlichen und lrzten Staatsrechmm-
gen, Vorsehung gethan worden ist., so lassen sich doch'
vielleicht noch allgemeine Vorschriften entwertn, die'
sich auch auf die untern rechuunMebcnden Behörden'
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bezichen, nichr Einförmigkeit m das Rechnungswesen

bringn, dasselbe vercmfachcn, und den Zweck bewir.
Yen wurden, daß je eine Rechnung die andere controiircn
müßte, wie solches mit dem Auflagcnfystem bereits, ein.

.geführt worden ist. In dieser Voraussetzung hat daher

der gesetzgebende Rath auch diesen Theil der Motion der

Erheblichkeit würdig gefunden, und will somit auch die

Commission mit Berathung dieser Sache beauftragen,

und ihre Vorschläge erwarten.

In diesen verschiedenen Punkten bestunden die Auf-
Lräge jener nicdergesezten Commission, zu deren Mttglic-
Lern der gesetzgebende Rath aus seiner Mitte die Bürger

Pellis und Bay ernennt hat. Da aber das alles Gegen-

stände sind, die in unser Finanzwesen einschlagen, worm

Ihnen V. Vollz. Räthe, die Initiativ zukamt, ohnehin

es auch wesentlich ist, dass dieselben in mittelbarer oder

unmittelbarer Gemeinschaft mit Ihnen behandelt und

st.rathen werden, so wünschte der gesttzgeb. Rath, daß

Sie B. V, R., diese Commission mit einem dritten

Milgliede, es sey nun aus Ihrer eigenen Mitte, oder

aber mit einem andern Ihr Vertrauen geniessenden het-

örtlichen Bürger vermehren möchte».

(Die Fortsetzung folgt.)

Chronologisches Register der Gesetze

tmd Dekrete vom May isoi.
Seite.

». Decret, welches dem obersten Gerichtshof für
feine Canzlcy einen Credit von 4000 Fr. ervff.

net. fa May 178

2. Decret, welches dem Ministerium der Künste

und Wissenschaften für Baurepcrattvnen einen

Credit von 20,000 Fr. eröffnet. s>. May.) 178

z. Decret, welches den Verkauf der Schlossgüter

von Lucens, C. Leman, ratisicirt. s4- May) 185

4. Decret, welches die Theilung einer Aliment der

Gemeinde Reussegg, Canton Baden, sattktio.

nirt. lI.May) i;8. r?o

5. Dccret, die Erhaltung des Fonds der Crispin« und

Crifpinian. Gesellschaft zu Bremgarten betref.

send. May) 117. »90

6. Decret, betreffend das Weidzugrecht der Ge-

meinde Farneren, C Bern. l.7. May) i?i. 191

7. Decret, welches dem B- Pfarrer Schweitzer von

Einbrach feine Geldbuße von 400 Fr. nach,

läßt. (9-May) 20 l
ö. Dccret, welches den Vollz. Rath zu Strafst?«

stimmungen für Vergehen gegen die Postver-
vrdnungcn bevollmächtigt. Lm. May) 2»»

9. Decret, welches dem Hofr. Wieland in Weimar
' das helvetische Bürgerrecht ertheilt, f-1. Map) 2,,

il. Dccret der Natisilatchn einiger Gütervcrkäuffe
im Distrikt B ül a ch,C-Zürich, fn. May) 2.4

is. Gleiches Deercl für das Abeggjsche Lehen im
Dlstc. Neg enstor f, C. Zürich.st,.. May) 2-5

iz. Glcichcs Decret für einige Naiivnalgüler im
Distrikt M 0 nthev, C. Wallis. f. 1. May) -17

14. Gleiches Decret für dasSchloß F a r v a g » ier
Canton Freyburg. f-e. May) 217

15. Dekret, welches dem Ministerium der answär.
llgen Angelegenheiten zu Bestreitung feiner
Canzleykostcn cmen Credit von ,0000 Fy. be,

wi'ligt fi s. May) 22.»
16. Decret zu Ratifikation einiger Nationalzüter,

verkaufst „n Distrikt M 0 r se e, C. Leman,
f>8 May) 2^2

I?. Gleiches Dccret für den Distr. A lt i s Höfen
Canton Luzern. fi8. May) 2?;

»8. Gluches Decret für den Verkauf der Schloßgü.
ter zu Signai,, Distr. Oberemmenthal,
Canton Bern. f>8. May) 2z,. 2,4

i?. Decret über die Dauer des Auflagengcfctzcs vom
»?. Christm. »Zoo. (2;. May)

20. Dccret, welches 6 auf die Verfertigung verschie.
dener Maschinen zur Baumwollcnfabrikation
Bezug habende, theils einer Gesellschaft von
Kaufleuten in St. Gallen, theils einigen engst,
scheu Künstlern ertheilte Patenten ratisicirt.
(2;. May) 2Z?

21. Decret, welches den Vollz. Rath bevollmächtigt,
eine dem Kloster Fahr, Ct. Baden zuständige
Wiese zu verkaufst». (26. May) 26»

»s. Dccret, welches der Barbara Staussacher von
Matt, C. Linth, die Straffe nachläßt, zu der
sie vom dortigen Cantonsgericht vcrurlheilt
worden. (27. May) z»t

a;. Dccret, welches verordnet, es soll der Verfasi
sungsentwurffür die heloetifcheRepublik, einer

auf den nächstkommenden Hcrbstmonal zufam»
nienzuruffcnden allgemeinen helvetischen Tag»
satzung zur Annahme vorgelegt werden.
f?8. May) »2?. 7»?

24. Dccret, betreffend die Entwerffung der organi-
fchen Gesetze für den obigen Verfassungseilt«
Wurf. (29. May) Z??. 72»
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